
Schemaskizze für die wasserrechtliche
Behandlung von Erdwärmesonden

Anzeige des Vorhabens nach § 49 WHG i.V.m. Art. 30 
BayWG bei der KVB und ggf. nach § 127 BBergG bei 

der Bergbehörde

Prüfung wasserrechtlicher Benutzungstatbestände und ggf. 
Festlegung des Verfahrenswegs durch die KVB;

ggf. Beurteilung durch das Wasserwirtschaftsamt (WWA)

Kein Einbringen fester 
Stoffe (= Erdwärmesonde) 
in das Grundwasser (Gw) 

und keine nachteilige 
Veränderung der 

GwBeschaffenheit zu 
erwarten

Keine wasserrechtliche 
Erlaubnispflicht

Kein Einbringen fester Stoffe 
in das Grundwasser, aber 

nachteilige Veränderung der 
Grundwasserbeschaffenheit 

möglich

Einbringen fester Stoffe in 
• gespanntes oder
• nicht oberflächennahes 

Grundwasser

Einbringen fester Stoffe in
• nicht gespanntes,
• oberflächennahes Gw u.
• außerhalb eines Wasser-/

Heilquellenschutzgebietes 
(WSG/HQSG) oder einer
Fläche im Altlasten-
kataster

Erlaubnis mit 
Zulassungsfiktion nach Art. 

15 Abs. 1, Abs. 3 i.V.m. 
Art. 70 Abs. 1 Nr. 1 2. Hs

BayWG

Erlaubnis nach Art. 15 
BayWG

Erlaubnis nach Art. 15 
BayWG

falls nur Anzeige vorliegt:
Antrag auf Erlaubnis nach 

Art. 15 BayWG

falls nur Anzeige vorliegt:
Mitteilung durch KVB, dass 

Wasserrechtsverfahren 
nach Art. 15 BayWG i.V.m. 
Art. 70 Abs. 1 Nr. 1 2. Hs

BayWG erforderlich ist (mit 
Gutachten eines PSW)

falls nur Anzeige vorliegt:
Antrag auf Erlaubnis nach 

Art. 15 BayWG (ggf. 
Ausnahmegenehmigung 
nach WSG-Verordnung)

falls nur Anzeige vorliegt:
Antrag auf Erlaubnis mit 
Unterlagen nach Art. 70 

Abs. 2 BayWG bzw. 
Ergänzung (insbesondere 

PSW-Gutachten)

Prüfung durch KVB und 
WWA 

Prüfung durch KVB und 
WWA

Liegt die Erlaubnis vor, kann 
mit dem Bau der Anlage 

begonnen werden

Nach einem Monat kann 
mit dem Bau der Anlage 

begonnen werden (Art. 30 
Abs. 2 BayWG), falls keine 
Einstellungs- oder Besei-
tigungsanordnung ergeht

Prüfung durch KVB

falls nur Anzeige vorliegt:
Mitteilung durch KVB, dass 

Wasserrechtsverfahren nach 
Art. 15 BayWG erforderlich 

ist (amtlicher Sachverständi-
ger ist das WWA)

Hinweis: Schema deckt nur 
typische Fallgestaltungen ab.

Kein Anspruch auf 
Vollständigkeit!

Nach drei Monaten kann 
mit dem Bau der Anlage 
begonnen werden oder 
vorher, wenn eine Er-

laubnis (ggf. mit Auflagen) 
durch die KVB erteilt wurde

Liegt die Erlaubnis vor, 
kann mit dem Bau der 

Anlage begonnen werden

falls nur Anzeige vorliegt:
Mitteilung durch KVB, dass 

Wasserrechtsverfahren nach 
Art. 15 BayWG erforderlich ist 
(amtlicher Sachverständiger 

ist das WWA)

Keine Benutzung nach 
WHG

Benutzung:
Einbringen von Stoffen in 

das Grundwasser
(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 WHG) 

Benutzung: 
Einbringen von Stoffen in 

das Grundwasser 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 WHG)

Benutzung: Nachteilige 
Veränderung der Wasser-

beschaffenheit möglich
(§ 9 Abs. 2 Nr. 2 WHG)

Stand: 14.6.2011

Antrag auf Erteilung einer wasserrechtlichen 
Erlaubnis bei der KVB und ggf. Anzeige nach § 127 

BBergG bei der Bergbehörde

oder


